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WICHTIGE INFO zur EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) ab 25.05.2018 

 
Die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) betrifft alle - von Ein-Personen-Unternehmen bis zum 
Großbetrieb. 
 
Maßnahmen die man als Firma treffen muss: 
 

 Verfahrensverzeichnis  
Jeder der personenbezogene Daten nicht nur gelegentlich 
verarbeitet(mittels EDV oder Papier)  bzw. gewerblich tätig 
ist, ist verpflichtet ein Verfahrensverzeichnis zu führen.  
Personenbezogene Daten sind unteranderem Daten von 
Lieferanten, Kunden und Mitarbeiter.  
 
Inhalt des Verfahrensverzeichnis : 
a) den Namen und die Kontaktdaten des 
Auftragsverarbeiter und jedes Verantwortlichen, in dessen 
Auftrag der Auftragsverarbeiter tätig ist und eines 
etwaigen Datenschutzbeauftragten;  

b) die Kategorien von Verarbeitungen, die im Auftrag 
jedes Verantwortlichen durchgeführt werden;  

c) gegebenenfalls Übermittlungen von 
personenbezogenen Daten an ein Drittland und die 
Dokumentierung geeigneter Garantien;  

d) allgemeine Beschreibung der technischen und 
organisatorischen Maßnahmen. 
 
Das Verzeichnis ist schriftlich zu führen 
 
 

 Datenschutz durch Technik: Sie müssen technische und organisatorische Maßnahmen treffen damit 
die Rechte der betroffenen Personen geschützt werden. z.B. Mitarbeiter sollten eine 
Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen. Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter Daten dürfen nicht für 
jedermann einsehbar sein. Die betrieblich genutzten Computer sollten bestens möglich abgesichert sein. 

 
 

 Datenschutzbeauftragter: Jeder Betrieb, dessen Kerntätigkeiten umfangreiche Verarbeitung 
besonderer Kategorien von Daten („sensibler Daten“) beinhalten, benötigt einen 
Datenschutzbeauftragten.  

 
Pflichten:  
 

 Informationen und Betroffenenrechte (v.a. Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 
Datenübertragbarkeit, Widerspruch) müssen unverzüglich, spätestens nach einem Monat gegeben und 
erledigt werden. 
 

 Im Falle von Datenschutzverletzungen (z.B. Verlust eines Datenträgers, Hackerangriff) muss eine 
Meldung an die Datenschutzbehörde erfolgen. 

 
 
Die Wirtschaftskammer aber auch wir helfen Ihnen gerne dabei. Die Wichtigsten Informationen 
finden Sie auch auf www.braun-wt.at/Download/DSVO 


